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Artikel 1

Diese Beitrags- und Leistungsordnung regelt die Beiträge und Leistungen für Ordentliche Mitglieder,
Fördermitglieder und Körperschaftliche Mitglieder im Zentralverband Oberflächentechnik e.V..

Der jeweilige Jahres-Mitgliedsbeitrag ist am Jahresanfang bzw. nach Beitritt und unmittelbar nach
Erhalt der Beitragsrechnung fällig. Auf den Jahresbeitrag wird die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
gültige Mehrwertsteuer berechnet (zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 19 Prozent).

Bei Beitritt im 2. Kalender-Halbjahr wird der hälftige Jahresbeitrag berechnet.

Die Inhalte der Beitrags- und Leistungsordnung treten am Tag nach ihrer Verabschiedung in Kraft.

Artikel 2: Ordentliche Mitglieder

Ordentliches Mitglied gem. § 4 Abs. 2 der Satzung ist jedes Unternehmen, das auf dem Gebiet der 
Oberflächentechnik ausführend tätig ist (z.B. Lieferanten von Roh- und Verfahrenschemie, Anlagen-
und Komponentenlieferanten, Galvaniken/Beschichter, Systemlieferanten, Inhousegalvaniken usw.). 

Maßgeblich für die Beitragsfestsetzung eines Ordentlichen Mitgliedes ist dessen beitragspflichtiger 
Umsatz in dem dem Beitragsjahr vorvorhergehenden Geschäftsjahr (Beispiel Beitragsjahr 2015   
Geschäftsjahr 2013; Beitragsjahr 2016  Geschäftsjahr 2014 usw.). Bei vom Kalenderjahr abweichen-
den Geschäftsjahren ist der Umsatz des vorletzten abgeschlossenen Geschäftsjahres heranzuziehen.

Der ZVO ermittelt die für die Beitragsfestsetzung maßgeblichen Jahresumsätze im Rahmen einer Bei-
tragserhebung, die vom Mitglied innerhalb einer vierwöchigen Rückmeldefrist zu beantworten ist. Es 
handelt sich hierbei um eine Grundpflicht gem. § 6 Absatz 2 der ZVO-Satzung. Sollte das Mitglieds-
unternehmen den Jahresumsatz nicht vorlegen, ist der ZVO berechtigt, eine Schätzung des Jahresum-
satzes vorzunehmen.

Maßgeblich sind folgende Umsätze:

  Lohnbeschichter und vergleichbare Unternehmen: Kompletter Jahresumsatz 
     Lieferanten (Chemie, Anlagen, Komponenten etc.): Summe des Inlandsumsatzes (ohne Mehrwertsteuer) 
und des aus Deutschland getätigten Export-Umsatzes im Geschäftsfeld „Galvano und 
Oberflächentechnik“ exkl. Intercompany-Umsätze und exkl. des Edelmetallwertes in 
Verfahrenschemie bzw. Anoden

    Systemlieferanten (z.B. Kunststoffgalvaniken mit Spritzguss und Galvanik): 40 Prozent des 
gesamten Jahresumsatzes

   Inhousegalvaniken: Anteiliger Umsatz aus der Oberflächenbeschichtung

Wird vom Mitgliedsunternehmen kein Jahresumsatz gemeldet, erfolgt die Umsatzermittlung anhand
der Anzahl der Beschäftigten multipliziert mit einem pauschalen Jahresumsatz in Höhe von 
€ 125.000. Meldungen aus den allgemein zugänglichen Veröffentlichungsportalen werden bei der 
Umsatzfeststellung und ihrer stichprobenartigen Überprüfung berücksichtigt.

Artikel 3: Fördermitglied

Fördermitglied ist jedes Unternehmen, das die Voraussetzungen als ordentliches Mitglied nicht erfüllt, 
aber ein berechtigtes Interesse an der Oberflächentechnik hat (z.B. Hersteller von ERP-Software für Un-
ternehmen der Oberflächentechnik, Versicherungsmakler, Hersteller von Brandmeldeanlagen usw.).

Der Mitgliedsbeitrag für Fördermitglieder wird vom Vorstand individuell mit dem jeweiligen Mitglied
einvernehmlich festgelegt, entspricht aber mindestens dem Höchstbeitrag der Beitragsklasse I.  
(derzeit € 3.500).

BEITRAGS- UND LEISTUNGSORDNUNG  
DES ZVO E.V. GEM. § 8 DER SATZUNG
(verabschiedet von der ZVO-Mitgliederversammlung am 23. September 2015 in Berlin)
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Artikel 4: Körperschaftliche Mitglieder

Körperschaftliches Mitglied ist jeder Berufs- und Wirtschaftsverband oder jede vergleichbare Institution, 
die nach Anerkennung durch den Vorstand ein berechtigtes Interesse an der Oberflächentechnik hat.

Der Mitgliedsbeitrag für ein körperschaftliches Mitglied wird vom Vorstand individuell mit dem je-
weiligen Mitglied einvernehmlich festgelegt, entspricht aber mindestens dem Höchstbeitrag der Bei-
tragsklasse I. (derzeit € 3.500).

Artikel 5: Jahresbeiträge

Beitrags- 
staffel

Umsatz 
Jahresbetrag  
in €

Beitrags-
klasse

Stimmenanzahl in ZVO-Mitglie-
derversammlung gem.  § 10  
Abs. 2 der ZVO-Satzung

(1) 0 bis 500.000 € 1.000 l. 1

(2) 500.001 bis 1.000.000 € 2.000 l. 1

(3) 1.000.001 bis 1.750.000 € 3.500 l. 1

(4) 1.750.001 bis 2.500.000 € 4.000 ll. 2

(5) 2.500.001 bis 3.000.000 € 5.000 ll. 2

(6) 3.000.001 bis 4.500.000 € 6.000 ll. 2

(7) 4.500.001 bis 6.000.000 € 7.000 ll. 2

(8) 6.000.001 bis 7.500.000 € 8.000 ll. 2

(9) 7.500.001 bis 10.000.000 € 9.000 lll. 3

(10) 10.000.001 bis 12.500.000 € 10.000 lll. 3

(11) 12.500.001 bis 15.000.000 € 11.000 lll. 3

(12) 15.000.001 bis 20.000.000 € 13.000 lll. 3

(13) 20.000.001 bis 30.000.000 € 15.000 lll. 3

(14) 30.000.001 bis 40.000.000 € 18.000 lll. 3

(15) 40.000.001 bis 50.000.000 € 22.000 lll. 3

(16) 50.000.001 bis 75.000.000 € 26.000 lll. 3

(17) Darüber 30.000 lll. 3
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Artikel 6: Leistungen des Zentralverbandes Oberflächentechnik

Der Zentralverband Oberflächentechnik erbringt dem jeweiligen Mitglied Leistungen gemäß
folgendem Leistungskatalog:

  Politische Leistungen

Leistungsübersicht des ZVO e.V. OM* FM* KM*

Politische Interessenvertretung überwiegend zu wirtschafts-, umwelt- und bildungs-
politischen Themen auf nationaler und europäischer Ebene

• •

Fachliche Interessenvertretung überwiegend zu wirtschafts-, umwelt- und bildungs-
politischen Themen auf nationaler und europäischer Ebene

• •

Monitoring politischer Prozesse/Entwicklungen • •

Koordination/Beratung hinsichtlich wirtschafts-, umwelt- und bildungspolitischer 
Entwicklungen

•

  Ideelle Leistungen

Leistungsübersicht des ZVO e.V. OM* FM* KM*

Bezug der Verbandszeitung ZVOreport, fünfmal jährlich • • •

Bezug eines regelmäßigen Newsletters • • •

Mitarbeit in den ZVO-Ressorts
    Aus- und Weiterbildung
    Automobil
    Kommunikation
    Umwelt- und Chemikalienpolitik
auf Antrag

•

Pflege persönlicher Kontakte und des fachlichen Austausches unter den Mitgliedern •

Zusammenarbeit mit Institutionen auf dem Gebiet der Forschung •

Initiierung, Mitarbeit, Förderung und Betreuung von Forschungsvorhaben •

Zugang zum DGO-Experten-Netzwerk und zum Info-Portal der DGO

exklusiv für 
DGO-Mitglieder

Information durch Veröffentlichung von
Berichten über durchgeführte DGO-Tagungen und DGO-Veranstaltungen

Teilnahme an Veranstaltungen der DGO-Bezirksgruppen
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* OM = Ordentliche Mitglieder im ZVO · FM = Fördermitglieder im ZVO · KM = Körperschaftliche Mitglieder im ZVO

   i.V. = in Vorbereitung

  Wirtschaftliche Leistungen

Leistungsübersicht des ZVO e.V. OM* FM* KM*

Rechts-Erstberatung in zahlreichen Rechtsgebieten •

Umsatzstatistik (derzeit nur für Fachbereich Chemie und Anlagen) •

Inanspruchnahme Branchen-Versicherungsabkommen einschließlich
    kostenfreier Vertragsprüfung
    Haftungsmanagement

i.V.
•
•

Kostenfreie Bereitstellung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Leitfäden 
und Broschüren

•

Regelmäßige Updates der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Leitfäden
und Broschüren, kostenfrei

•

Sonderkonditionen für den Bezug von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB),
Leitfäden und Broschüren gilt für  

Firmenmitglieder
BIV, DGORegelmäßige Updates der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), kostenpflichtig

Sonderkonditionen als Tagungsteilnehmer an ZVO-Seminaren und -Kongressen,
gestaffelt je nach Mitgliedsstatus

• •

Sonderkonditionen als Austeller an ZVO-Seminaren und -kongressen, gestaffelt  
je nach Mitgliedsstatus

• •

Sonderkonditionen für die Teilnahme am ZVO-Gemeinschaftsstand, gestaffelt je 
nach Mitgliedsstatus

• •

Sonderkonditionen bei Teilnahme an DGO-Veranstaltungen • •

Sonderkonditionen für den Eintrag im ZVO-Einkaufsführer • •

20 Prozent Rabatt auf Anzeigen im ZVOreport •

5 Prozent Rabatt auf Umsätze mit dem Schutzausrüstungslieferanten MEWA •

Kontaktvermittlung Abnehmer/Mitglied • •

Inanspruchnahme eines Energieberaters zu den Themen Abgaben-Rückerstattungen 
und Energieoptimierung

• •

Online-Bereitstellung der Ergebnisse monatlicher Patentrecherche • •

Kostenfreie Einstellung freier Stellen in ZVO-Jobbörse i.V. i.V.

Kostenfreie Nutzung des Mitgliederbereiches der ZVO-Internetseite • •

Nutzung der AiF-Mitgliedschaft zur Einreichung und Begleitung geförderter
Industrieprojekte

 nur für  
DGO-Firmenmitglieder




